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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart ist für alle Angebote Auft räge, 
Kaufverträge und Lieferungen, die wir an Auftraggeber (Käufer) leisten. Sie gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nic ht 
anerkannt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

I. Leistungs- und Reparaturbedingungen (hier nicht abgedruckt)   

II. Verkaufsbedingungen 

1  E i g e n t u ms vo r b e h a l t  

Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum des Verkäufers 

bis zur Erfüllung sämtlicher aus diesem Vertrag ihm gegen den Kunden zuste-
hender Ansprüche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle 
Forderungen, die der Verkäufer gegenüber dem Kunden im Zusammenhang 
mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder 
Ersatzteillieferungen sowie sonstiger Leistungen nachträglich erwirbt. Letzteres 
gilt nicht, wenn die Reparatur durch den Werkunternehmer unzumutbar verzögert 
wird oder fehlschlagen ist. Bis zur Erfüllung der vorgenannten Ansprüche 
des Verkäufers dürfen die Gegenstände nicht weiterveräußert, vermietet, 
verliehen bzw. verschenkt und auch nicht bei Dritten in Reparatur gegeben 
malen. Ebenso sind Sicherungsübereignung und Verpfändung untersagt. 

Ist der Kunde Händler (Wiederverkäufer), so ist ihm die Weiterveräußerung im 

gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Voraussetzung gestattet, dass die 
Forderungen aus dem Weiterverkauf gegenüber seinen Abnehmern oder Drit-
ten einschließlich sämtlicher Nebenrechte in Höhe der Rechnungswerte des 
Verkäufers bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten werden. 

Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde zum Besitz und 
Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange er seinen Verpflichtun-
gen aus dem Eigentumsvorbehalt nachkommt und sich nicht in Zahlungsver-
zug befindet. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Ver-
pflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der Verkäufer 
deshalb den Rücktritt vom Vertrag erklärt. kann der Verkäufer den Kaufge-
genstand vom Käufer heraus -verfangen und nach Androhung mit angemesse-
ner Frist den Kaufgegenstand unter Verrechnung auf den Kaufpreis durch frei -
händigen Verkauf bestmöglich verwerten. Sämtliche Kosten der Rücknahme 
und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Bei Zugriffen von 
Dritten, insbesondere bei Pfändung des Kaufgegenstandes oder bei Ausübung 
des Unternehmerpfandsrechts einer Werkstatt, hat der Kunde dem Verkäufer 
sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Käufer trägt alle Kosten, 
die zur Aufgebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des Kaufge-
genstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Drillen einge-
zogen werden können. Der Käufer hat die Pflicht. den Kaufgegenstand wäh-
rend der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zustand zu 
halfen sowie alle vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen Instand-
setzungen unverzüglich vom Verkäufer ausführen zu lassen. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit 
freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt. 

2  Abna h me  un d Abn ah me ve rzug  

Nimmt der Kunde den Gegenstand nicht fristgemäß ab, ist der Verkäufer be-

rechtigt. ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf an-

derweitig über den Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen 
verlängerter Nachfrist zu beliefern. Unberührt davon bleiben die Rechte des 
Verkäufers, nach Nachfristsetzung vorn Vertrag zurückzutreten oder Schaden-
ersatz zu verlangen, im Rahmen einer Schadenersatzforderung kann der Ver-
käufer 20 des vereinbarten Preises ohne Mehrwertsteuer als Entschädigung 
ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich kein oder ein wesentlich ge-
ringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächl ich höhe-
ren Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist gehalten, Teillieferungen (Vor-
ablieferungen) anzunehmen, soweit dies zumutbar ist. 

3  Ge währ l e i s tung  und  Haf tun g  

3.1 Mängelansprüche für alle verkauften neuen Gegenstände verjähren in 2 
Jahren, bei gebrauchten Gegenständen in 1 Jahr seit Ablieferung der Sa-
che. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb zwei Wochen nach Abliefe-
rung - bezogen auf die Absendung der Anzeige - gegenüber dem Verkäu-
fer gerügt werden, ansonsten ist der Verkäufer von der Mängelhaftung be-
freit, 

3.2 Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:  

3.2.1 Der Verkäufer ist zur Nacherfüllung verpflichtet und wird diese  

  durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangel 
  f re i e n  Sache  e rb r i ng en .  

3.2.2 Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Käufer berechtigt. vorn  
  Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der  
  Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung des  
  Verkäufers nur unerheblich ist. 

3.2.3 Ein Mangel des Liefergegenstandes liegt nicht vor: Bei Fehlern, die  
 durch Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung  
 durch den Kunden verursacht werden, bei Schäden durch heitere  
 Gewalt. z. B. Blitzschlag, bei Fehlern infolge von Überbeanspru- 
 chung mechanischer oder elektromechanischer Teile durch nicht  
 bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder  
 außergewöhnliche, mechanische, chemische oder atmosphärische 
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Einflüsse. im Bereich der Unterhaltungselektronik (Consumer Elect-
ronics) liegt ein Mangel auch dann nicht vor, wenn die Empfangs-
qualität durch ungünstige Empfangsbedingungen oder mangelhafte 
Antennen oder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt ist, bei Scha-
den durch vorn Kunden eingelegte, ungeeignete oder mangelhafte 
Batterien. 

4 Haftung au f Schadenersa tz  

4.1 Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 

auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einet vor-

sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet der Verkäufer nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. 

4.2 Für sonstige Schäden gilt Folgendes:  

   4.2.1 Für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Er füllungsge-
hilfen beruhen, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

4.2.2 Für Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflich- 
ten infolge leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers, seiner gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haltung 
des Verkäufers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Scha-
den bis zu maximal zum doppelten Wert des Liefergegenstandes 
begrenzt. 

4.2.3 Schadenersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Verletzung 
von Nebenpflichten oder nicht wesentlichen Pflichten im Falle 
leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

4.2.4 Schadenersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher Fahrläs-

sigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzlichen Rechte 
des Käufers nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben 
unberührt. 

4.3  Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen gelten nicht, sofern der  

  Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die  
  Beschaffenheit der Sache übernommen hat. 

4.4 Der Anspruch des Käufers auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
  anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung bleibt unberührt. 

5  R ü c k t r i t t  

Bei Rücktritt sind Verkäufer und Kunde verpflichtet, die voneinander empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren. Für die Überlassung des Gebrauchs 
oder die Benutzung ist deren Wert zu vergüten, wobei auf die inzwischen ein-
getretene Wertminderung des Verkaufsgegenstands Rücksicht zu nehmen 
ist. 

III. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und 
Verkäufe 

1 Preise und Zahlungsbedingungen  

1.1  Die Endpreise verstehen sich ab Betriebssitz des Werkunternehmers bzw. 

 Verkäufers inkl. Mehrwertsteuer. 

1.2 Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungserteilung in einer  

 Summe zahlbar. Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich. wenn sie  
 vorher schriftlich vereinbart wurden. 

1.3 Reparaturrechnungen sind bar zu bezahlen. Schecks und Wechsel wer 
 den nur zahlungshalber angenommen und nur nach besonderer Verein 
 barung. 

1.4 Für Leistungen, die irrt Auftrag flieht enthalten sind oder die von der Leis 

 tungsbeschreibung abweichen, kann ein Nachtragsangebot vom Kunden  
 angefordert oder vorn Werkunternehmer abgegeben werden. Soweit dies  

 nicht erfolgt, werden diese Leistungen nach Aufmaß und Zeit berechnet.  

 Hinsichtlich der Anzeige und des Nachweises von Zeitarbeiten gilt bei der  
 Erstellung von Bauleistungen § 15 Nr. 5 VOB/B. 

1.5 Bei Aufträgen, deren Ausführung über einen Monat andauert, sind je nach  
 Fortschreiten der Arbeitern Abschlagszahlungen in Höhe von 90 % des  
 jeweiligen Wertes der geleisteten Arbeiten zu erbringen. Die Abschlags- 
 zahlungen sind vom Werkunternehmer anzufordern und binnen 10 Tagen  
 ab Rechnungsdatum vom Kunden zu leisten. 

2  G e r i ch t ss t a n d  

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz. des Werkunternehmers bzw. des Ver-
käufers. 


